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Zeichenerklärung 
gern. Planzeichenverordnung IPlanZVOI 

1. Art der baulichen Nutzung.

1.1 

2. 

2.1 

1§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -, 
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO -1

Dorfgebiete 
1§ 5 BauNVOI MD 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
1§ 9 Abs 1 Nr 1 BauGB, §§ 11 und 13 BauNVOI 

Baugrenze 
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3. Sonstige Planzeichen
11 Abgrenzung der 

Satzung 

12 Abgrenzung unterschied-
. licher Nutzung, z.B. von 
Baugebieten, oder Ab
grenzung des Maßes der 
Nutzung innerhalb eines 
Baugebietes 
lz.B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVOI 

13 Umgrenzung von Flächen 
zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 
1§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe al und 
Abs. 6 BauGBI 
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SATZUNG DER STADT BUDINGEN 

Satzung über die Abgrenzung und Abrundung des im Zusammenhang bebauten 
Bereiches „Oberpforte" im Stadtteil Eckartshausen. 
Aufgrund des § 5 der hessischen Gemeindeordnung iHGOl in der Fassung vom 01 April 
1981 IGVBL. 1 Seite 661, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. März 1985 (GVBL. 1 
Seite 571 in Verbindung mit § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch IBauGB, 20131 hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Büdingen in ihrer Sitzung am 29.05.2015 
nachfolgende Satzung beschlossen: 

§ 1 GELTUNGSBEREICH
Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Stadtteils Eckartshausen werden gemäß 
der in der Planzeichnung ersichtlichen Darstellung festgelegt. 

§ 2 NUTZUNGSREGELUNG
Das Satzungsgebiet wird entsprechend der dörflichen Struktur als „Dorfgebiet" IMDI 
nach § 5 BauNVO festgesetzt. Innerhalb des Gebietes MD1 sind alle zulass1gen 
Nutzungsarten nach § 5 Abs. 2 BauNVO zulässig. Innerhalb des Nutzungsgebietes MD2

sind Wohngebäude und Wohnnutzungen unzulässig Zulässig sind ausschließlich 
Bebauungen. die den Nutzungsarten des vorderen Grundstücksbereiches angegliedert 
sind. 

§ 3 GESTALTUNG
Gehwege, PKW-Stellplätze. Garagenzufahrten. Hofflächen und Terrassen sind in 
wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. 

§ 4 GRUNORDNUNG
Die durch die Bebauung entstehenden zusätzlichen Eingriffe sind 1n Form einer 
,Ausgleichsabgabe im Rahmen des Jeweiligen bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu 
entrichten. Verrechnung über das Oko-Konto ist zulässig. 
Innerhalb der Fläche für Bepflanzungen ist die Anlage einer Hecke unter 
ausschließlicher Verwendung von heimischen Laubgehölzen durchzuführen 
Eine Unterbrechung des Pflanzstreifens (max 6ml für die Anlage einer rückwärtigen 
Zufahrt ist zulässig. 

§ S HINWEISE
5.1 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden. so ist dies dem Landesamt

für Denkmalpflege oder der Archäologischen Denkmalpflege des Wetteraukreises 
zu melden. 

5.2 Die Ausweisung des Satzungsgebietes erfolgt in Kenntnis der von den 
Landstraßen L 3195 und L 3189 ausgehenden Emissionen. Das Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement übernimmt keinerlei Forderungen hinsichtlich 
Lärm-. Abgas- und Erschütterungsschutz. auch zu keinem späteren Zeitpunkt. 

5.3 Der Planbereich liegt in der Heilquellenschutzzone III des Heilquellen
schutzgebietes 10 440-088. Die in der Schutzgebietsverordnung enthaltenen Ge
und Verbote sind zu beachten. 

§ 6 INKRAFTTRETEN
Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft

Büdingen, den ......... . 

Der Magistrat der Stadt Büdingen 

Bürgermeister 

Zeichenerklärung der katasteramtlichen Darstellung 

Grundstücksgrenze FL 5 Bezeichnung der Flurnummer 

Flurgrenze JO 
1 Flurstück snummer 

vorhandene Bebauung 400_ Vermessungspunkt 

PI a nu nt e rl a gen 
Die Grenzen und Bezeichnungen für die im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Flurstücke basieren auf den 
Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinfarmationssystems 
IALKISl der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 

Auf steil ungsbe schlu ss 
Nach § 2 Abs. 1 BauGB wurde der Aufstellungsbeschluss durch die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Büdingen 
am 12 09 2014 gefasst 

Offenlegung 
Der Entwurf wurde nach § 3 121 BauGB 
in der Zeit vom 05.01.2015 bis einschließlich 06.02.2015 öffentlich 
Die Bekanntmachung erfolgte am 20.12.2014. 

Satzungsbeschluss 
Die Beschlussfassung gemäß § 10 BauGB erfolgte durch 
die Stadtverordnetenversammlung 
am 29.05.2015 

� �tztrg tritt mit Bekanntmachung 
vom 19.,.�t><.e
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